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Kultur am Ort

lich ehrenamtlich, betont Gar-
matsch. Das Stundenkontingent der
hauptamtlichen Kulturwerkstatt-
Mitarbeiter würde dafür niemals
ausreichen. „Deshalb sind Helfer
bei uns immer willkommen“, betont
Garmatsch.

O Das neue stadtgeschichtliche Stück
feiert am Samstag, 5. Juli, um 17 Uhr
Premiere im „Geschichtenladen“. Bei die-
ser Gelegenheit wird die neue Spiel-
stätte auch offiziell eröffnet. Eine weitere
Aufführung folgt am Sonntag, 13. Juli,
um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf
beim Stadtmuseum Kaufbeuren, Tele-
fon 08341/9668390, in der Buchhand-
lung Menzel in Neugablonz, im Internet
sowie an der Abendkasse. Schulen und
Kindergärten, die sich für den „Ge-
schichtenladen“ interessieren, können
sich unter Telefon 08341/81848 sowie
im Internet informieren.

I www.kulturwerkstatt.eu

ben. Zusammen mit den einschlägi-
gen Geschäften und dem Stadtmu-
seum in der Nachbarschaft könnte
sich das Kaisergäßchen immer mehr
zu einem „Kulturgäßchen“ entwi-
ckeln, hoffen die Kulturwerkstatt-
Macher.

Von Stiftungen unterstützt

Die frisch renovierten Räumlichkei-
ten des „Geschichtenladens“ gehö-
ren dem Kaufbeurer Unternehmer
Josef Scheibel, der von der Idee, den
ehemaligen Laden als kulturelle und
pädagogische Spielstätte zu nutzen,
von Anfang an begeistert gewesen
sei und sie tatkräftig unterstützt
habe. Die Anmietung und der Be-
trieb wurden durch die finanzielle
Unterstützung der Bürgerstiftung,
der Antonie-Zauner-Stiftung und
der Stadt möglich. Das Gestalten
und Bespielen des „Geschichtenla-
dens“ erfolge dagegen ausschließ-

– ebenfalls gleich in der Nachbar-
schaft – eine feste Einrichtung wer-
den und möglichst Bezug auf aktuel-
le Themen und Produktionen des
Jugendtheaters nehmen. Zudem ist
der „Geschichtenladen“ künftig der
Veranstaltungsort des „Erzählca-
fés“, bei dem Kaufbeurer Senioren
Kindern und Jugendlichen aus ih-
rem Leben und aus der Vergangen-
heit berichten. Schließlich soll der
„Geschichtenladen“ als Probenbüh-
ne der Kulturwerkstatt dienen. „Da
geht es bei uns ohnehin immer ziem-
lich eng zu“, berichtet Garmatsch.
Mit Sitzkissen, Hockern und einer
kleinen, zusammenschiebbaren Tri-
büne ist die neue Spielstätte flexibel
nutzbar. Auch eine professionelle
Bühnenbeleuchtung und Sanitär-
räume wurden eingebaut.

Darüber hinaus soll der „Ge-
schichtenladen“ dazu beitragen, die
Kaufbeurer Altstadt weiter zu bele-

VON MARTIN FREI

Kaufbeuren Der „Geschichtenladen“
der Kulturwerkstatt ist seit rund
zehn Jahren eine feste Einrichtung.
So hieß bisher nur das Stück, mit
dem die Macher des Kaufbeurer Ju-
gendtheaters Kindergartenkindern
und Schülern die Historie der Wert-
achtstadt nahebringen. Jetzt gibt es
auch einen richtigen „Geschichten-
laden“. In einem ehemaligen Ge-
schäft neben dem Stadtmuseum im
Kaisergäßchen 18 ist eine neue
Spielstätte mit rund 50 Plätzen ent-
standen, in der es künftig aber nicht
nur um die Kaufbeurer Stadtge-
schichte gehen soll.

Freilich wird der „Geschichtenla-
den“ mit den beiden imaginären
Stadtführern Elsa Maierhof und Jo-
hann A. Wiedemann das zentrale
Stück in der neuen Spielstätte sein.
Anlässlich der Eröffnung der neuen
Räume am kommenden Wochenen-
de wurde das Stück auch neu gestal-
tet und soll künftig in verschiedenen
Versionen für verschiedene Alters-
stufen angeboten werden, berichtet
Thomas Garmatsch von der Kultur-
werkstatt. Außerdem ist geplant,
jede Woche zwei Aufführungen des
„Geschichtenladens“ als festes An-
gebot für Schulen und Kindergärten
anzubieten. Aber auch bei Erwach-
senen sei der spielerische Ausflug in
die Stadtgeschichte „der Renner“,
weiß Garmatsch’ Kollegin Simone
Berlin.

Die neuen Räume „in dieser
schönen Ecke der Altstadt“ seien
aber auch ideal für andere kleinere
kulturelle Veranstaltungen, etwa für
bestimmte Repertoirestücke der
Kulturwerkstatt oder auch für Le-
sungen. Letztere sollen in Zusam-
menarbeit mit Freitags Bücherinsel

Weitere Attraktion
im „Kulturgäßchen“

Kulturwerkstatt Mit dem „Geschichtenladen“ am Museum erhält das Jugendtheater
eine neue Spielstätte – nicht nur für die Stadthistorie

Ein neues, kleines Theater mitten in der Kaufbeurer Altstadt: Am Wochenende wird der „Geschichtenladen“ der Kulturwerkstatt

im Kaisergäßchen eröffnet. Foto: Mathias WildKAUFBEUREN

Zwei Gruppen musizieren
im Klosterberggarten
Beim nächsten „Sonnengesang“ im
Berggarten des Kaufbeurer Cres-
centiaklosters am Sonntag, 6. Juli,
um 16 Uhr bringen die Saitenmu-
sik „Laetitia“ und die Gruppe „Al
forno“ Stücke von Kathi Stimmer
zu Gehör. Bei schlechtem Wetter
findet das Konzert in der Crescen-
tiakirche statt. Der Eintritt ist frei,
um Spenden wird gebeten. (az)

KAUFBEUREN

Kreuze und Heilige: Führung
durch das Stadtmuseum
Eine Führung unter dem Titel
„Kreuze und Heilige“ wird am
Samstag, 5. Juli, um 14 Uhr im
Stadtmuseum Kaufbeuren ange-
boten. (az)
O Eine vorherige Anmeldung unter Tele-
fon 08341/9668390 ist erforderlich.

Kulturnotizen

KAUFBEUREN

„Live-Talente“ geht
in die zweite Runde
Die zweite Auflage des Straßen-
kunst-Festvials „Live-Talente“
geht am Samstag, 5. Juli, auf dem
Kaufbeurer Kirchplatz über die
Bühne. Über 20 Bands und Solomu-
siker haben sich angesagt und wer-
den live auftreten. Los geht es um 10
Uhr, und gegen Mitternacht wird
die letzte Band auf die Bühne stei-
gen. Schlag auf Schlag wird so dem
Publikum Musik der unterschied-
lichsten Stilrichtungen geboten.
Akustik- und Folkbands sind dabei,
Straßenmusiker, eine Dudelsack-
band und eine historische Lands-
knecht-Trommlergruppe. Es gibt
Rap und Pop, und natürlich wird
auch kräftig gerockt – klassisch, al-
ternativ und auch christlich ange-
haucht. Mit dem Reinerlös der
Veranstaltung soll ein Projekt der
Kaufbeurer Hilfsorganisation
„Humedica“ in Brasilien unterstützt
werden. Der Eintritt zum Straßen-
kunstfestival ist frei. (az)

Noch mehr
„Faust“

Versammlung Theater
zieht positive Bilanz

und plant Saison

Kaufbeuren Auf eine erfolgreiche
Spielzeit 2013/2014 blickte das
Theater Kaufbeuren bei seiner Jah-
resversammlung zurück.

In seinem Bericht erinnert der
Erste Vorsitzende Dr. Rochus Höh-
ne an die großen Mühen, die mit der
Inszenierung von Goethes „Faust“
verbunden waren, etwa beim Bau
des Bühnenbildes, bei der Beschaf-
fung der Drehbühne aus Stuttgart,
bei der Bereitstellung der Kostüme
und bei der intensiven Probenar-
beit. Die insgesamt 18 Schauspieler
absolvierten rund 50 Probenabende
und teils ganze Probentage. Der
Aufwand habe sich allerdings ge-
lohnt, freute sich Höhne. Die insge-
samt acht Vorstellungen waren fast
vollständig ausverkauft, über 1900
Zuschauer sahen den „Faust“.

Da das Stadttheater in der nächs-
ten Spielzeit geschlossen sein wird,
suchen die Schauspieler nach einer
neuen Wirkungsstätte – und haben
auch eine gefunden: die Kleinkunst-
bühne Altbau in Irsee. Am Samstag,
11. Oktober, werden sie eine Foto-
ausstellung des Fotografen Jürgen
Wischhöfer eröffnen. Wischhöfer
hat den „Faust“ mit der Kamera so-
wohl auf als auch hinter der Bühne
begleitet. Regisseur Hofrichter wird
dazu das Stück unter dem Titel
„Von allen Seiten: Faust“ nochmals
in Szenen aufleben lassen. Die Mu-
sik und Videoanimationen werden
ebenfalls eine gewichtige Rolle ein-
nehmen.

Vorstellungstermine sind Sams-
tag, 11., Sonntag, 12., und Mitt-
woch, 15. Oktober. Karten wird es
an der Abendkasse geben. Außer-
dem plant das Ensemble eine Le-
sung mit der Vokalgruppe „Quin-
tensprung“ Anfang 2015 in der Bla-
siuskirche Kaufbeuren. (az)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des
Schulverbandes Aitrang-Ruderatshofen,

87674 Ruderatshofen, Landkreis Ostallgäu, für das
Haushaltsjahr 2014

I.
Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 27 Abs. 1
und Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie Art. 63 ff. GO erlässt der
Schulverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 120.200 €
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.000 €
und im Gesamthaushalt mit 125.200 € festgesetzt.

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens-
haushalt werden nicht aufgenommen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt.

§ 4
(1) Verwaltungsumlage
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte
Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2014 auf
69.300 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler
auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.
2. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler/-in auf
509,559 € festgesetzt.
(2) Investitionsumlage
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte
Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im
Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2014 auf 0 €
festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die
Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.
2. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler/-in auf 0 €
festgesetzt.
(3) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage und
Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach
dem Stand vom 01. Oktober d. VJ auf 136 Verbandsschüler/
innen (70 Gemeinde Aitrang / 66 Gemeinde Ruderatshofen)
festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
10.000 € festgesetzt.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2014 in Kraft.
Aitrang, 22.04.2014, Schulverband Aitrang-Ruderatshofen
Jürgen Schweikart, Schulverbandsvorsitzender

II.
Die Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Ostallgäu mit
Schreiben vom 24.03.2014, Az.: 33 9410.4, rechtsaufsichtlich
behandelt.

III.
Der Haushaltsplan sowie die Anlagen liegen vom Tage
nach dieser Bekanntmachung an eine Woche lang, die
Haushaltssatzung für die Dauer ihrer Gültigkeit, in der
Verwaltungsgemeinschaft Biessenhofen, Füssener Str. 12,
87640 Biessenhofen und in der Geschäftsstelle des
Schulverbandes Aitrang-Ruderatshofen, Lindenstraße 30,
87648 Aitrang während der allgemeinen Dienststunden
öffentlich zur Einsichtnahme auf.
Ralf Kinkel, Oberregierungsrat Eapl.: 9410.4

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der
Verwaltungsgemeinschaft Pforzen,

Landkreis Ostallgäu, für das Haushaltsjahr 2014
I.

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art.
40 KommZG sowie der Art. 63 ff. GO erlässt die Ver-
waltungsgemeinschaft Pforzen folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit
festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 598.126,00 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 159.360,00 € ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt.

§ 4
(1) Verwaltungsumlage
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte
Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2014
auf 452.456 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der
Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die
maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2013
auf 4.918 Einwohner festgesetzt.
3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 92,00 €
festgesetzt.
(2) Investitionsumlage
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte
Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2014
auf 113.114 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der
Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.
2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die
maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2013
auf 4.918 Einwohner festgesetzt.
3. Die Investitionsumlage wird je Einwohner auf 23,00 €
festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
40.000 € festgesetzt.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2014 in
Kraft. Pforzen, den 28.05.2014
Verwaltungsgemeinschaft Pforzen
Landwehr, Gemeinschaftsvorsitzender

II.
Die Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Ostallgäu mit
Schreiben vom 14.05.2014, Az.: 33 9410.4, rechtsaufsichtlich
behandelt.

III.
DerHaushaltsplanliegtvomTagenachdieserBekanntmachung
an eine Woche lang bei der Verwaltungsgemeinschaft
Pforzen, Bahnhofstraße 7, 87666 Pforzen, während der
Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf.
Ralf Kinkel, Oberregierungsrat Eapl.: 9410.4

Vollzug der Bienenseuchen-Verordnung
(Bienenseuchen-V); Schutzmaßregeln gegen die

Varroatose
Das Landratsamt Ostallgäu erlässt folgende
Allgemeinverfügung
I. Jeder Besitzer von Bienen im Landkreis Ostallgäu wird
verpflichtet, auf eigene Kosten seine Bienenvölker im

laufenden Jahr nach Trachtende mit einem zugelassenen
Arzneimittel zum Schutz gegen die Varroatose zu behandeln.
II. Die Behandlung ist entsprechend den Vorgaben des
Arzneimittel-Herstellers durchzuführen.
III. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der
Bekanntmachung in Kraft.
IV. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten
erhoben.
Hinweis:
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungs-
verfahrensgesetz (BayVwVfG) ist nur der verfügende Teil der
Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen.
Die Allgemeinverfügung kann mit Begründung und
Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Ostallgäu (Zimmer
167) während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen
werden.
Ralf Kinkel, Oberregierungsrat Eapl.: 5651.6

Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit
in der Verwaltungsgemeinschaft Seeg

Die Verwaltungsgemeinschaft Seeg (im folgenden kurz
„Verwaltungsgemeinschaft“ genannt) erlässt auf Grund
des Art.10 Abs. 2 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung
(VGemO) in Verbindung mit Art 26 und Art. 30 des Gesetzes
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und den
Art. 20a, Art. 23 und 32 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern (GO) folgende

Satzung:
§ 1 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung

(1) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung sind
ehrenamtlich tätig. Ihre Tätigkeit erstreckt sich auf die
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der
Gemeinschaftsversammlung und des vorberatenden
Bürgermeisterausschusses.
(2) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung erhalten
für ihre Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld
für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der
Gemeinschaftsversammlung oder eines Ausschusses in
Höhe von 20 Euro je Sitzung. 2Satz 1 gilt nicht für Mitglieder,
die Kraft ihres Amtes der Gemeinschaftsversammlung
angehören; sie erhalten nur Ersatz ihrer nachgewiesenen
Auslagen (Art. 30 Abs. 2 KommZG).
(3) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die
Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem Anspruch
auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalles.
(4) Selbstständig Tätige und sonstige Mitglieder, denen im
beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der
in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder
die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden
kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 10 Euro je
volle Stunde. 2Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz
werden nur auf Antrag gewährt. Dies gilt nicht für Sitzungen,
die nach 19.00 Uhr beginnen oder an Samstagen, Sonntagen
oder gesetzlichen Feiertagen stattfinden.
(5) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung haben
ferner Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen; sie erhalten
insbesondere für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und
Tagegelder wie sie im Bayerischen Reisekostengesetz für
Beamte ab Besoldungsgruppe A8 vorgesehen sind.
§ 2 Entschädigung des Gemeinschaftsvorsitzenden und

der Stellvertreter
(1) Der Gemeinschaftsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit

als Vorsitzender und Leiter der Verwaltung eine monatliche
Aufwandsentschädigung in Höhe von 350 Euro.
(2) Die Stellvertreter des Gemeinschaftsvorsitzenden
erhalten neben ihrer Entschädigung nach § 1 für jeden Tag
der Vertretung eine Aufwandsentschädigung von einem
Dreißigstel des Betrags nach Absatz 1, höchstens jedoch den
Betrag nach Absatz 1 je Kalendermonat.
(3) Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 erhöht sich
zeitgleich und in gleichem Maße wie die Grundgehälter
der Beamten in den Besoldungsgruppen A und B nach der
Anlage zum Bundesbesoldungsgesetz einheitlich angehoben
werden.

§ 3 In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt am 01.05.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit vom
02.06.2008 außer Kraft. Seeg, den 23.05.2014
Berktold Gemeinschaftsvorsitzender Eapl.: 0280.2

Bekanntmachung
Vollzug der Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)

Hier: Fahrzeughalter Lang Melanie, *07.02.1991 in Augsburg,
zuletzt wohnhaft Niederried 1, 87629 Füssen, z. Zt. unbe-
kannten Aufenthalts
Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustel-
lungs- und Vollstreckungsgesetz (VwZVG).
Die Anordnung des Landratsamtes Ostallgäu vom 17.06.2014,
Aktenzeichen Z1.06-142-7/2 OAL-JB119, Vollzug der FZV
Grund der Anordnung: Maßnahmen beim Fehlen
des Versicherungsschutzes nach §25 Abs. 3 FZV
Außerbetriebsetzung eines Fahrzeuges, kann beim
Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktober-
dorf, Kfz-Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden
eingesehen werden.
Das Dokument gilt hiermit als öffentlich zugestellt. Es
werden dadurch Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen.
Thomas Haltmayr, Regierungsamtmann

Eapl.: 142-7/2 OAL-JB119

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG); Betrieb einer Biogasanlage auf dem
Grundstück Fl.-Nrn. 326, 326/2 der Gemarkung

Thalhofen durch die Firma HBE Scholz GbR, vertreten
durch Herrn Clemens Scholz, Langweg 4,

87616 Marktoberdorf
Die Firma HBE Scholz GbR beantragt die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und
den Betrieb der Biogasanlage gemäß § 4 BImSchG. Die
Biogasanlage wurde bisher mit baurechtlichen Bescheiden
genehmigt.
Durch die beantragte Leistungssteigerung eines BHKW-
Motors und Anlagenoptimierung durch Anschaffung
eines Vorzerkleinerers unterfällt die Anlage erstmals der
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht nach § 4
BImSchG i. V. m. § 1 Abs. 1 der 4. BImSchV und Nr. 1.2.2.2
Spalte c Buchstabe V des Anhangs zu dieser Verordnung.
Das Landratsamt Ostallgäu hatte im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens nach § 3c Abs. 1 Satz 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
in Verbindung mit Nr. 1.2.2.2 Spalte 2 der Anlage 1
zum UVPG in einer standortbezogenen Vorprüfung des
Einzelfalls zu entscheiden, ob für das Vorhaben eine
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Hierbei ist
überschlägig zu prüfen, ob durch das Vorhaben auf Grund
besonderer örtlicher Gegebenheiten gemäß den in der Anlage
2 Nr. 2 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
Das Landratsamt Ostallgäu kam nach seinen Überprüfungen
zu dem Ergebnis, dass durch die Umsetzung des Vorhabens
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu
besorgen sind. Damit ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung
für das Vorhaben nicht erforderlich. Die Feststellung, dass
im vorliegenden Fall eine Umweltverträglichkeitsprüfung
unterbleibt, ist nicht selbständig anfechtbar.
Gudrun Hummel, Regierungsdirektorin

Eapl.: 1711.0/2 Nr. 884

Amtsblatt des Landkreises Ostallgäu
herausgegeben vom Landratsamt Ostallgäu

Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf

Sprechzeiten: Öffnungszeiten Bürgerservice:
Montag, Mittwoch, Freitag 7.30 - 12.30 Uhr Montag, bis Donnerstag 7.30 - 17.30 Uhr
Dienstag 7.30 - 16.00 Uhr Freitag 7.30 - 13.00 Uhr
Donnerstag 7.30 - 17.30 Uhr
und nach Terminvereinbarung
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